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Benutzerhinweise 

FLL-Regelwerke stehen jedermann zur Anwendung frei. Eine Anwendungspflicht kann sich aus 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Verträgen oder aus sonstigen Rechtsgrundlagen erge-
ben.
FLL-Regelwerke sind Ergebnis ehrenamtlicher technisch-wissenschaftlicher Gemeinschaftsar-
beit. Durch die Grundsätze und Regeln, die bei ihrer Erstellung angewandt werden, sind sie als 
fachgerecht anzusehen.
FLL-Regelwerke sind eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechtes Verhalten im Normalfall. 
Jedoch können sie nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder 
einschränkende Maßnahmen geboten sein können. Dennoch bilden sie einen Maßstab für ein-
wandfreies technisches Verhalten. Dieser Maßstab ist auch im Rahmen der Rechtsordnung von 
Bedeutung.
FLL-Regelwerke sollen sich als „anerkannte Regeln der Technik“ einführen.  
Durch die Anwendung von FLL-Regelwerke entzieht sich niemand der Verantwortung für eige-
nes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.  
Jeder, der in einem FLL-Regelwerke einen Fehler oder eine Missdeutung entdeckt, die zu einer 
falschen Anwendung führen kann, wird gebeten, dies der FLL unverzüglich mitzuteilen, damit 
etwaige Mängel beseitigt werden können. 
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